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Mutterschutz und Elternzeit
Dr. Maximilian Baßlsperger

Die für Bundesbeamte aufgrund von § 79 BBG erlassene Mut-
terschutz-und Elternzeitverordnung enthält – wie die entspre-
chenden Vorschriften der Länder – zahlreiche Verweisungen auf
solche Regelungen, die der Gesetzgeber für Beschäftigte getrof-
fen hat, die in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis und
nicht in einem öffentlich-rechtlichen Beamtenverhältnis stehen.
Diese Vorgehensweise soll eine Einheitlichkeit der Reglemen-
tierung für alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes vermit-
teln. Im Ergebnis lassen die gesetzlichen Vorgaben aber – nicht
zuletzt wegen dieser Verweisungen – Klarheit und Einfachheit
vermissen.

I. Ausgangslage

Nach der Generalklausel des § 78 BBG (§ 45 BeamtStG) ist der
Dienstherr verpflichtet, seinen Beamten Schutz und Fürsorge
zu gewährleisten. Eines besonderen Schutzes bedürfen dabei
Beamte in besonderen sozialen Lebenssituationen1. Dazu zäh-
len in erster Linie Schwangerschaft und Mutterschaft, sowie die
Betreuung eines Kindes in den ersten Lebensjahren. Während
dieser besonderen Lebenssituationen gilt es einen Ausgleich
zwischen der Verpflichtung des Beamten/der Beamtin zur vol-
len Hingabe zum Beruf nach § 61 Abs. 1 Satz 1 BBG (§ 34
Satz 1 BeamtStG) und der Erfüllung der elterlichen Pflichten zu
finden.

Während sich die Schutzvorschriften für den Arbeitnehmerbe-
reich im Mutterschutzgesetz (MuSchG) und in § 15ff des Geset-
zes zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG) wiederfinden,
regeln gemäß § 79 Abs. 1 Nr. 1 BBG die Vorschriften der Mut-
terschutz- und Elternzeitverordnung vom 12.2.20092 (Mu-
SchEltZV) diese beiden Bereiche. Die beamtenrechtlichen Re-
gelungen enthalten dabei häufig (lediglich) Verweisungen auf
die Bestimmungen des Arbeitsrecht. Die folgenden Ausführun-
gen sollen zur Lösung von Einzelfragen – insbesondere auch in
Hinblick auf den Entlassungsschutz (Teil IV) – beitragen.

Für Landesbeamte gilt zunächst § 46 BeamtStG. Darin wird be-
stimmt: „Mutterschutz und Elternzeit sind zu gewährleisten“.
Eine Verordnungsermächtigung ist nicht enthalten. In der Pra-
xis wird das Mutterschutz- und Elternzeitrecht für Landesbe-
amte deswegen aufgrund der Landesbeamtengesetze durch eine
jeweils für das einzelne Land geltende Verordnung über den
Mutterschutz und die Elternzeit bestimmt.3

Die folgenden Ausführungen basieren auf den für Bundesbe-
amte geltenden Vorschriften der MuSchEltZV. Die Problematik
lässt sich dabei auf die in den Ländern geltenden Mutterschutz-
und Elternzeitregelungen ohne weiteres übertragen.4 Auf ein-
zelne Besonderheiten im Bereich des Landesbeamtenrechts
wird gesondert hingewiesen.

II. Mutterschutz

Die Regelungen des Mutterschutzes für Beamtinnen des Bun-
des sind in §§ 1 mit 5 MuSchEltZV enthalten. Die Ausgestal-
tung des Mutterschutzrechts ist dabei an die Vorgaben der
Richtlinie 92/85/EWG und 89/391/EWG gebunden. Diese
Richtlinien befassen sich zwar mit der Ausgestaltung des Ar-
beitsrechts, sie lassen sich aber auf öffentlich-rechtliche Dienst-
verhältnisse entsprechend anwenden.5

1. Verfassungsrechtlicher Hintergrund

Für die Auslegung und Einordnung der Vorschriften des Mut-
terschutzrechts der Beamtinnen ist es notwendig, die verfas-
sungsrechtlichen Hintergründe dieser Materie vor die Klammer
zu ziehen. Nach Art. 6 Abs. 4 GG hat jede – auch die werdende
– Mutter Anspruch auf Schutz und Fürsorge. Insofern ist der
Mutterschutz Ausfluss des Sozialstaatsprinzips nach Art. 20
Abs. 1 GG.6 Art. 6 Abs. 4 GG enthält dabei nicht nur einen Pro-
grammsatz, sondern einen bindenden Auftrag an den Gesetzge-
ber, dessen Erfüllung nicht in seinem Belieben steht.7 Besonde-
ren Schutz bedürfen hier Schwangerschaft, Niederkunft und
Stillzeiten. Die Mutterschutzvorschriften sind insofern die ein-
fachgesetzliche Ausgestaltung des verfassungsrechtlichen
Schutzauftrags. Es geht im Wesentlichen um einen Ausgleich
der Belastungen, die mit der besonderen Lebenssituation der
Beamtin als Mutter verbunden sind.8 Der verfassungsrechtliche
Schutzauftrag ist unmittelbar der Mutter, mittelbar aber auch
dem Kind zugewandt. Ihm liegt die Auffassung zugrunde, dass
Mutterschaft und Kinderbetreuung Leistungen sind, die (auch)
im Interesse der Gemeinschaft liegen und die mit Recht eine
Anerkennung durch diese Gemeinschaft verlangen.9 Grund-
rechtsträger des Art. 6 Abs. 4 GG sind alle Mütter und deren
Kinder und dabei insbesondere werdende Mütter.10
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